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Änderungsantrag zu WP-01-K3

Von Zeile 467 bis 468 löschen:
Die Eingliederungshilfe mit ihren Schnittstellen – insbesondere zu Sozialhilfe, Behandlung und

Pflege – wollen wir verbessern und vereinfachen, damit Betroffene 

Begründung

Der Verweis auf die Sozialhilfe in diesem Kontext stellt eine Verbindung zwischen

Eingliederungshilfe und Sozialhilfe her, die es nicht mehr geben soll. Eingliederungshilfen sollten

unabhängig von der Einkommenssituation eines Menschen gewährt werden. Dies steht im Einklang

mit den Prinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die die volle und

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben fordert.

Die UN-BRK betont, dass Unterstützungsleistungen nicht an finanzielle Voraussetzungen geknüpft

sein dürfen, um Diskriminierung zu vermeiden und die Autonomie und Würde der Betroffenen zu

wahren. Eine Trennung der Eingliederungshilfe von der Sozialhilfe ist daher notwendig, um

sicherzustellen, dass alle Menschen mit Behinderungen die benötigte Unterstützung erhalten,

unabhängig von ihrem Einkommen.
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